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 Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 5
o Bezeichnung der Statistik: Statistik der Verkehrsströme im Eisenbahnnetz
o Berichtszeitraum: Kalenderjahr
o Erhebungstermin: Folgejahr
o Periodizität: fünfjährlich
o Grundgesamtheit: alle Zugbewegungen auf dem öffentlich zugänglichen deutschen

Eisenbahnnetz
o Erhebungseinheiten: Unternehmen, die Eisenbahnstrecken des öffentlichen Verkehrs betreiben

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 6
o Erhebungsinhalte: Zahl der Züge im Personenverkehr, Güterverkehr und sonstigem Verkehr (z.

B. Bauzüge) nach Netzabschnitten.
o Zweck der Statistik: Gewinnung zuverlässiger, umfassender, differenzierter, aktueller,

bundesweit vergleichbarer Daten zu Aspekten des öffentlichen Schienenverkehrs.
o Hauptnutzer der Statistik: Verkehrsministerien des Bundes und der Länder, Verbände der

Verkehrsträger, Generaldirektion MOVE (Mobility and Transport) der EU, Eurostat (Statistikamt
der EU), Forschungsinstitute, Unternehmen der Verkehrswirtschaft und
Eisenbahnverkehrsunternehmen

3 Methodik Seite 6
o Art der Datengewinnung: Vollerhebung mit Auskunftspflicht.
o Erhebungsinstrumente: Für die Übermittlung der statistischen Meldungen werden die Online-

Meldeverfahren IDEV und core-web angeboten.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 7
o Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Inkonsistente Daten und sonstige mögliche fehlerhafte

Angaben innerhalb der Unternehmensmeldungen werden mittels manueller und maschineller
Plausibilitätsprüfungen erkannt und ggf. nach Rücksprache mit den Auskunftspflichtigen
korrigiert.

o Gesamtbewertung: Die Qualität der Ergebnisse korreliert mit der Qualität des Berichtskreises
sowie der Qualität der Meldungen. Details hierzu finden sich in Abschnitt 4.

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 8
o Aktualität: Die Zeitspanne zwischen Berichtszeitraum und erstem Veröffentlichungstermin

beträgt grundsätzlich 10 1/2 Monate.
o Pünktlichkeit: Die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2020 wurden elf Monate verspätet

veröffentlicht.

6 Vergleichbarkeit Seite 8
o Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit: Die Erhebung wird seit dem Berichtszeitraum 2005

unverändert durchgeführt.

7 Kohärenz Seite 8
o Statistikinterne Kohärenz: Die statistikinterne Kohärenz ist gegeben.
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8 Verbreitung und Kommunikation Seite 8
o Publikationswege: Die Ergebnisse der Erhebung werden in der Fachserie 8 Reihe 2.1

(Betriebsdaten des Schienenverkehrs) bereitgestellt. Detaillierte Ergebnisse können über die
Datenbank von Eurostat bezogen werden: https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database

o Kontaktinformationen: Kontaktformular
https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Integrator_IKF.html?nn=3624

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 9
-

https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
https://www.destatis.de/SiteGlobals/Forms/Kontakt/Kontakt_Integrator_IKF.html?nn=3624
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik
1.1 Grundgesamtheit
Die Grundgesamtheit bilden alle auf dem öffentlich zugänglichen deutschen Eisenbahnnetz erfolgten
Zugbewegungen. Es handelt sich um eine Vollerhebung, eine Abschneidegrenze existiert nicht.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)
Darstellungseinheiten sind Netzabschnitte auf dem öffentlichen deutschen Eisenbahnnetz. Erhebungseinheiten
sind Unternehmen (kleinste rechtlich selbstständige Einheit, die aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen
Bücher führt), die Eisenbahnstrecken des öffentlichen Verkehrs in Deutschland betreiben.

1.3 Räumliche Abdeckung
Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem
03.10.1990.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt
Der Berichtszeitraum erstreckt sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

1.5 Periodizität
Die Erhebung wird alle fünf Jahre durchgeführt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen
o Europäische Union: VERORDNUNG (EU) 2018/643 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES

RATES vom 18. April 2018 über die Statistik des Eisenbahnverkehrs.
Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der Internetseite
des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu/.

o Nationale Gesetzgebung: Verkehrsstatistikgesetz (VerkStatG) in Verbindung mit dem
Bundesstatistikgesetz (BStatG).

Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter
https://www.gesetze-im-internet.de.

1.7 Geheimhaltung
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben weitergegeben werden. Die Namen und Adressen der
Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen
oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass
sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder
Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger
von Einzelangaben sind.

An oberste Bundes- oder Landesbehörden sowie an von diesen beauftragte Gutachter dürfen für Zwecke der
Planung, nicht jedoch zur Regelung von Einzelfällen, statistische Ergebnisse übermittelt werden, auch soweit
einzelne Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen (§ 28 VerkStatG).

Die Ergebnisse der Statistik der Verkehrsströme im Eisenbahnnetz dürfen nach § 29 Absatz 6 VerkStatG nach
Netzabschnitten gegliedert veröffentlicht werden, auch soweit sie Einzelangaben enthalten. Der Name des
auskunftspflichtigen Unternehmens wird dabei nicht veröffentlicht.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren
Ein Geheimhaltungsverfahren kommt nicht zum Einsatz, da das VerkStatG tiefgegliederte Darstellungen zulässt,
auch sofern hinter Tabellenfeldern Einzelfälle stehen.

1.8 Qualitätsmanagement
1.8.1 Qualitätssicherung
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Qualität
unserer Daten beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert. Die Maßnahmen zur
Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und

http://eur-lex.europa.eu/
https://www.gesetze-im-internet.de/
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um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten
Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität
zusammengetragen sind. Ferner wird laufend geprüft, ob es neue berichtspflichtige Unternehmen gibt
(Berichtskreisaktualisierung). Dazu wird insbesondere auf Informationen des Eisenbahnbundesamts
zurückgegriffen.

1.8.2 Qualitätsbewertung
Stichprobenbedingte Fehler können ausgeschlossen werden, da es sich um eine Totalerhebung handelt.

Durch die Vollständigkeit des durch Verwaltungsdaten gepflegten Berichtskreises, der Plausibilitätsprüfungen der
Meldungen im Aufbereitungsprozess sowie den geringen Antwortausfall ist die Genauigkeit insgesamt als gut zu
bewerten.

Details zu den Qualitätskriterien finden sich in Abschnitt 4.

2 Inhalte und Nutzerbedarf
2.1 Inhalte der Statistik
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik
Befragung von Eisenbahnnetzbetreibern zur Zahl der verkehrten Personen- und Güterzüge sowie sonstigen Zügen
auf Ihren Netzabschnitten. Zusätzlich werden zur Verortung der einzelnen Netzabschnitte weitere Merkmale wie
z. B. Länge, Beginn- und Endpunkt, geografische Koordinaten und Zugehörigkeit zum europäischen TEN-T-Netz
erhoben.

2.1.2 Klassifikationssysteme
Keine

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen
o Netzabschnitt: Ein Netzabschnitt (oder Streckenabschnitt) ist eine Schienenstrecke, die von

zwei für den Eisenbahnverkehr betriebstechnisch relevanten Netzknoten (Betriebsstellen)
abgegrenzt wird.

2.2 Nutzerbedarf
Die Ergebnisse dienen der Gewinnung zuverlässiger, umfassender, differenzierter, aktueller und bundesweit
vergleichbarer Daten und damit u. a. als Grundlage für verkehrspolitische Entscheidungen und Maßnahmen der
obersten Verkehrsbehörden des Bundes und der Länder sowie von EU-Institutionen.

Zu den Hauptnutzern der Statistik zählen Ministerien (Bundesministerium für Digitales und Verkehr),
Bundesbehörden, wissenschaftliche Institute, Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU),
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU), Hafenverwaltungen, Verbände bzw. Organisationen des
Eisenbahnverkehrs.

Ergebnisse dieser Statistik werden zudem an Eurostat übermittelt, das diese für die Erstellung europäischer
Verkehrsstatistiken nutzt. Den verschiedenen Institutionen dienen die Daten u. a. als Entscheidungsgrundlage für
Infrastrukturplanungen, Kapazitätserweiterungen sowie der Begutachtung umweltbezogener Fragestellungen.

2.3 Nutzerkonsultation
Die Interessen der Hauptnutzerinnen und Hauptnutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung. Die von
Seiten der Europäischen Kommission, der Ministerien, der Wirtschaftsverbände und Interessenvertretungen usw.
geäußerten Forderungen werden bei der Konzipierung des gesetzlichen Merkmalskatalogs berücksichtigt. Über das
Gesetzgebungsverfahren können die Ministerien unmittelbar Einfluss auf das Erhebungsprogramm nehmen.
Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die Spitzenverbände sowie
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4
BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät. Fachspezifische Fragen oder Anregungen werden in
den vom Statistischen Beirat eingesetzten Fachausschuss „Verkehrsstatistik“ eingebracht.

3 Methodik
3.1 Konzept der Datengewinnung
Die Statistik der Verkehrsströme im Eisenbahnnetz ist eine Vollerhebung bei den in 1.2 genannten Einheiten. Es
besteht Auskunftspflicht.
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3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung
Die Daten werden von den in Abschnitt 1.2 genannten Einheiten direkt an das Statistische Bundesamt gemeldet.
Die Datenübermittlung erfolgt mittels eines Online-Fragebogens (IDEV) bzw. über die Schnittstelle core-web. Nach
Auskunft der Unternehmen wird der überwiegende Teil der Daten automatisch aus den betrieblichen
Rechnungssystemen gewonnen. Weitere Angaben werden aus verschiedenen Datenbanken und Unterlagen der
Unternehmen zusammengestellt.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)
Die Daten werden nach Eingang auf Plausibilität geprüft. Bei fehlenden bzw. unplausiblen Angaben erfolgen
grundsätzlich Rückfragen bei den auskunftspflichtigen Unternehmen. Sofern genügend Informationen zur
Verfügung stehen, erfolgt bei fehlenden Angaben (item non response) oder Antwortausfällen (unit non response)
durch Experten eine Einsetzung (Imputation) bzw. Zuschätzung. Bei Antwortausfällen von Unternehmen über die
kaum Informationen zur Verfügung stehen, ist eine Schätzung i. d. R. nicht möglich. Da es sich um eine
Totalerhebung handelt, kommt ein Hochrechnungsverfahren nicht zur Anwendung.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren
Eine Saisonbereinigung wird nicht durchgeführt.

3.5 Beantwortungsaufwand
Größere Unternehmen gewinnen die Daten i. d. R. automatisch aus ihren betrieblichen Rechnungssystemen. In
kleineren Unternehmen erfolgt die Datenzusammenstellung dagegen oft noch im größeren Umfang manuell.

Der Erfüllungsaufwand liegt bei dieser fünfjährlichen Statistik bei rund zehntausend Euro (Quelle:
Bürokratiekostenmessung, Online-Datenbank des Erfüllungsaufwands www.ondea.de).

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit
Die Qualität der Ergebnisse korreliert mit der Qualität des Berichtskreises sowie der Qualität der Meldungen. Der
Berichtskreis wird anhand von Verwaltungsdaten des Eisenbahnbundesamtes bestimmt. Die Informationen
erfassen die Zielgesamtheit vollständig und hinsichtlich ihrer Zuordnung zu den
Eisenbahninfrastrukturunternehmen fehlerfrei. Die Qualität der Meldungen ist insgesamt als hoch einzustufen. Im
Aufbereitungsprozess werden die Angaben, soweit möglich, mit internen und externen Quellen abgeglichen.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler
Keine, da es sich um eine Totalerhebung handelt.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler
Der Berichtskreis wird anhand von Verwaltungsdaten des Eisenbahnbundesamtes bestimmt. Die Informationen
erfassen die Zielgesamtheit vollständig und hinsichtlich ihrer Zuordnung zu den
Eisenbahninfrastrukturunternehmen weitgehend fehlerfrei. Bei 3 Unternehmen wurde festgestellt, dass sie keine
Infrastruktur im Sinne dieser Erhebung betreiben. Von allen relevanten Unternehmen liegen Meldungen vor (Unit-
Non-Response-Rate = 0). In Einzelfällen können Auskunftspflichtige einzelne Merkmale nicht liefern bzw. liefern
fehlerhafte Angaben. Diese werden durch Plausibilitätsprüfungen erkannt und in Rücksprache mit den Meldern
bereinigt. Gegebenenfalls findet eine Zuschätzung der Merkmale statt.

4.4 Revisionen
4.4.1 Revisionsgrundsätze
Bei der Statistik der Verkehrsströme im Eisenbahnnetz werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher
gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

4.4.2 Revisionsverfahren
Trifft nicht zu.

4.4.3 Revisionsanalysen
Siehe 4.4.2

http://www.ondea.de/
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5 Aktualität und Pünktlichkeit
5.1 Aktualität
Die Zeitspanne zwischen Berichtszeitraum und dem Veröffentlichungstermin beträgt grundsätzlich 10 1/2 Monate.

5.2 Pünktlichkeit
Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Berichtsjahr 2020 erfolgte am 07.09.2022 und damit elf Monate
verspätet. Ursächlich dafür war eine grundlegende Überarbeitung der Fachanwendung, die zur Aufbereitung der
Meldungen dient.

6 Vergleichbarkeit
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit
Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit: Die Erhebung wird seit dem Berichtszeitraum 2005 unverändert
durchgeführt. Da die Auskunftgebenden frei in der Einteilung der zu meldenden Netzabschnitte sind, kann es hier
im Zeitverlauf zu Änderungen kommen, die die Vergleichbarkeit auf Ebene der Netzabschnitte einschränken.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit
Die zeitliche Vergleichbarkeit kann aufgrund geänderter Einteilungen von Netzabschnitten (siehe 6.1)
eingeschränkt sein. Aktuell umfasst die Zeitreihe mit grundsätzllich vergleichbaren Aggregaten vier Berichtsjahre
(2005 bis 2020).

7 Kohärenz
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz
Beim Vergleich mit anderen Statistiken muss beachtet werden, ob der Erhebungsbereich mit dem der amtlichen
Statistik übereinstimmt. Mögliche Abweichungen können z. B. aus dem Aus- oder Einschluss von Infrastrukturen
bestimmter Betriebsordnungen oder dem Einbezug der nichtöffentlichen Infrastruktur entstehen.

7.2 Statistikinterne Kohärenz
Die statistikinterne Kohärenz ist gegeben.

7.3 Input für andere Statistiken
Entfällt.

8 Verbreitung und Kommunikation
8.1 Verbreitungswege
Pressemitteilungen
-

Veröffentlichungen
Die Daten zur Schieneninfrastruktur werden in der Fachserie 8 Reihe 2.1 „Betriebsdaten des Schienenverkehrs“
veröffentlicht.

Online-Datenbank
Entfällt.

Zugang zu Mikrodaten
Entfällt.

Sonstige Verbreitungswege
Tiefere Ergebnisse auf Basis der Netzabschnitte sind über die öffentlich zugängliche Datenbank von Eurostat
(https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database) verfügbar.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik
Entfällt.

https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
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8.3 Richtlinien der Verbreitung
Veröffentlichungskalender
Entfällt.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender
Entfällt.

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen
Zugang über die Website des Statistischen Bundesamtes.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise
Entfällt.
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